
Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 22.05.2025 
 

Seite 1  

 

Amtsblatt 

Gemeinde Doberschütz 
OT Battaune, Doberschütz, Mörtitz, Rote Jahne, Paschwitz, Bunitz, Mölbitz, Sprotta, Sprotta-

Siedlung, Wöllnau, Winkelmühle 
 
 

 

 

Ausgabe Nr. 10 / 4. Jahrgang vom 22.05.2025 

 

Inhaltsverzeichnis                  Seite 

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde           2 

Öffentliche Bekanntmachungen anderer Behörden          3 

Gemeindeverwaltung informiert             6 

Vereine, Verbände u. Sonstige                                   7 

Impressum / Redaktionsschlüsse            11 

  
   



Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz, 22.05.2025 
 

Seite 2  

Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde    

Ortschaftsrat Doberschütz 
 

Einladung 
 
zur 4. Sitzung des Ortschaftsrates Doberschütz am Montag, d. 02.06.2025 um 19.30 Uhr im 
Versammlungsraum der Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Str. 17  in 04838 
Doberschütz  
 
Tagesordnung: 1. Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Feststellung der   
                                    Anwesenheit, Bestätigung der Niederschrift vom 07.04.2025        
                               2. Einwohnerfragestunde 
   3. Beratung zur Vergabe Straßennamen im neuen Wohnbaugebiet   
                                   „Eilenburger Chaussee“ 
   4. Sonstiges/Informationen 
    
gez. Donath 
Ortsvorsteher 
 

 

Stellenausschreibung 

 

In der Gemeindeverwaltung Doberschütz ist ab 01.11.2025 die Stelle eines  
 

Sachbearbeiters Bauverwaltung (m/w/d) 
 

unbefristet mit 30 Wochenstunden zu besetzen.  

 

Ihr Aufgabengebiet: 

Tätigkeiten in den Bereichen 

• Allgemeine Bauverwaltung (Bürgerservice, Durchführung von Submissionen) 

• Liegenschaften (Grundstückskaufverträge, Vorkaufsrechte, Erstellung von 

Gebührenbescheiden, Gestattungsverträge,  Verwaltung kommunaler Straßen und 

Grundstücke) 

• Örtliche Verkehrsbehörde (Erstellung von verkehrsrechtlichen Anordnungen, 

Stellungnahmen zu verkehrsrechtlichen Anhörungen)  

Eine abschließende Abgrenzung des Aufgabengebietes wird vorbehalten. 

 

Ihre Qualifikation und Fähigkeiten: 

 

• Abgeschlossene Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten (w/m/d) oder einen 
ähnlichen Abschluss mit entsprechenden Kenntnissen im Verwaltungsrecht 

• Interesse und Freude an einer bürgerfreundlichen Bauverwaltung 
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• Team- und Kommunikationsfähigkeit 

• Gründliche EDV-Kenntnisse 
 

Die Vergütung erfolgt nach dem geltenden Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD).  

Auf die bevorzugte Berücksichtigung von schwerbehinderten Menschen bei Vorliegen 

gleicher Eignung wird hingewiesen. 
 

Bewerbungen mit aussagefähigen Unterlagen sind bitte bis 20.06.2025 an die  
 

Gemeindeverwaltung Doberschütz 

Hauptamt – Frau Behr 

Breite Straße 17 

04838 Doberschütz 
 

zu richten. Die Bewerbung kann auch elektronisch im Wege einer Email an 

info@doberschuetz.eu erfolgen. Dabei sollte nur eine Gesamtdatei als pdf-Anhang beigefügt 

sein, die eine Größe von 5 MB nicht überschreitet. 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass eine Erstattung von Auslagen oder 

Bewerbungskosten nicht erfolgen kann. Eine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen 

erfolgt nur, wenn der Bewerbung ein ausreichend frankierter und adressierter Rückumschlag 

beigefügt ist. 

 

Mit der Abgabe der Bewerbung willigt der Bewerber (m/w/d) in eine Speicherung der 

personenbezogenen Daten während des Bewerbungsverfahrens ein. Ein Widerruf dieser 

Einwilligung ist jederzeit möglich. Wenn es nicht zu einer Einstellung kommt bzw. kein 

frankierter Rückumschlag beiliegt, werden die Bewerbungsunterlagen in regelmäßigen 

Abständen auf datenschutzrechtlich unbedenklichem Wege vernichtet. 

 

gez. Behr 

Stellvertreterin des Bürgermeisters 

nach § 54 Abs. 2 Satz 2 
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Öffentliche Bekanntmachungen anderer Behörden 
 

Teilnehmergemeinschaft Sprotta 

 

Ländliche Neuordnung: Sprotta 

Gemeinde/Stadt:  Doberschütz / Eilenburg 

Verfahrens- Nr.:  300161 

 

Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung 
 

I.  Feststellung 
 

Der durch die auswärtigen Sachverständigen verstärkte Vorstand der 

Teilnehmergemeinschaft Sprotta hat mit Beschluss vom 27.11.2018 gemäß § 33 

Flurbereinigungsgesetz (FlurbG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 

(BGBl. I S. 546), in der geltenden Fassung i.V.m. § 6 Satz 3 des Gesetzes zur Ausführung des 

Flurbereinigungsgesetzes und zur Bestimmung von Zuständigkeiten nach dem 

Landwirtschaftsanpassungsgesetz (AGFlurbG) vom 15. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1429) die 

Ergebnisse der Wertermittlung festgestellt.  

 

II.  Begründung 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung wurden den Beteiligten in einer Versammlung am 

23.10.2018 in Sprotta erläutert und anschließend vom 24.10.2018 bis 22.11.2018 in der 

Gemeindeverwaltung Doberschütz, der Stadtverwaltung Eilenburg und im Landratsamt 

Nordsachsen, Amt für Ländliche Neuordnung in Eilenburg zur Einsichtnahme für die 

Beteiligten ausgelegt. 

Während der Auslegung wurden schriftliche Einwendungen gegen die Ergebnisse der 

Wertermittlung nicht erhoben. 

 

Die Ergebnisse der Wertermittlung sind in den Nachweisungen über die Ergebnisse der 

Wertermittlung (Wertermittlungskarte, Wertermittlungsgrundsätze), die Bestandteile 

dieses Beschlusses sind, zusammengefasst. 

 

Dieser Feststellungsbeschluss wird öffentlich bekanntgemacht. Die öffentliche 

Bekanntmachung der o.g. Nachweisungen erfolgt durch Veröffentlichung im Internet.  

Die Unterlagen sind im Internet unter https://www.landkreis-

nordsachsen.de/oeffentliche_bekanntmachungen einsehbar. 

 

 

https://www.landkreis-nordsachsen.de/oeffentliche_bekanntmachungen
https://www.landkreis-nordsachsen.de/oeffentliche_bekanntmachungen
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Im Übrigen erfolgt die Auslegung  

• in der Gemeinde Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

• in der Stadt Eilenburg, Marktplatz 1, 04838 Eilenburg 

• in der Gemeindeverwaltung Mockrehna, Unterdorf 4, 04862 Mockrehna 

• in der Gemeinde Laußig, Leipziger Straße 23, 04838 Laußig 

• für die Gemeinden Jesewitz und Zschepplin im 
  Verwaltungsverband Eilenburg-West, Torgauer Straße 38, 04838 Eilenburg 

• in der Gemeinde Thallwitz, Dorfplatz 5, 04808 Thallwitz  

• in der Gemeinde Krostitz, Dübener Straße 1, 04509 Krostitz 

• in der Gemeinde Schönwölkau, Wölkau, Parkstraße 11, 04509 Schönwölkau 

• bei der Teilnehmergemeinschaft Sprotta im Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 
Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5, Zi. 320, 04838 Eilenburg 
 

beginnend mit den ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Sie erfolgen für die Dauer 

von vier Wochen. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Feststellung der Ergebnisse der Wertermittlung kann innerhalb eines Monats nach 

ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist bei der 

 

Teilnehmergemeinschaft Sprotta 

beim Landratsamt Nordsachsen 

Amt für Ländliche Neuordnung 

  

Hausanschrift:   Postanschrift: 

Dr.-Belian-Straße 5           Dr.-Belian-Straße 4-5 

04838 Eilenburg   04838 Eilenburg 

 

einzulegen. Es wird gebeten, den Widerspruch zu begründen. 

  
Hinweis zum Datenschutz 

Datenschutzrechtliche Hinweise zur Verarbeitung personenbezogener Daten natürlicher 

Personen im Rahmen des Freiwilligen Landtausches können auf der Internetseite des 

Landratsamtes Nordsachsen (https://www.landkreis-nordsachsen.de/datenschutz) 

eingesehen werden oder sind beim Landratsamt Nordsachsen, Amt für Ländliche 

Neuordnung, Dr.-Belian-Straße 5 in 04838 Eilenburg zu erhalten.  

 

Eilenburg, den 16.04.2025 

gez. 

Udo Friebel 

Vorstandsvorsitzender 

der Teilnehmergemeinschaft Sprotta 

https://www.landkreis-nordsachsen.de/datenschutz-a-7905.html
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Gemeindeverwaltung informiert          
 

➔ Meldebehörde: nur noch digitale Fotos für Personaldokumente 

Ab dem 1. Mai 2025 gelten bundesweit neue Regelungen für die Lichtbildaufnahme bei der 

Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen. Grundsätzlich werden dann keine 

mitgebrachten Papier-Passbilder mehr angenommen. Biometrische Lichtbilder müssen digital 

vorliegen und können entweder direkt in der Meldebehörde (Gebühr 6 €) oder bei einem 

zertifizierten Fotodienstleister erstellt werden. 

➔ Grünschnittannahme 

Im Bauhof der Gemeinde Doberschütz (Gewerbegebiet Sprotta-Paschwitz, Gehrenstraße 2) 

erfolgt für Einwohner der Gemeinde Doberschütz an folgenden Tagen die kostenlose 

Annahme von Grünverschnitt (kein Holz oder Geäst): 

Freitag,   23.05.2025 von 9.00 bis 16.00 Uhr 

Samstag, 24.05.2025 von 9.00 bis 12.00 Uhr 

Weitere Termine werden am 27./28.06.; 25./26.07.; 29./30.08.; 26./27.09.; 24./25.10. sowie 

28./29.11.2025 durchgeführt. 

 

➔ Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
 

Montag 9.00 bis 12.00 Uhr 

Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr 

Donnerstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr 

Gern können Sie Ihre Anliegen auch per Mail an info@doberschuetz.de richten. 

 

➔ Straßensperrungen/Verkehrseinschränkungen 

 
Aufgrund der Vollsperrung der B183 westlich Pressel (Fahrbahnerneuerung) erfolgt in der 
Zeit vom 22.04. bis 10.06.2025 die Umleitungsstrecke  u.a. über den Abzweig Mörtitz - K 
7402 - Wöllnau 
 

➔ Mietwohnungen und Gewerberäume  

 

• Eilenburger Chaussee 18 in Doberschütz (verfügbar ab 01.07.2025): 
1-Raumwohnung Erdgeschoss; Mitte 31,5m² mit Einbauküche  

• Eilenburger Chaussee 16  in Doberschütz (verfügbar ab 01.08.2025): 
1-Raumwohnung Erdgeschoss; Mitte 31,5m²  

• Breite Straße 17 in Doberschütz (verfügbar ab sofort): 
Räumlichkeiten (85 m²) zur gewerblichen Nutzung (ehem. Praxis Physiotherapie)  

 
Bei Interesse wenden Sie sich an die Gem.verw. Doberschütz, Fr. Juckeland 034244/5400 

mailto:info@doberschuetz.de
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Vereine, Verbände  und Sonstige______________________ 
 

Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. 
 
Pressemitteilung 
„Glück zu!“ an der Turmwindmühle „Friedemann“ in Paschwitz und der 
Göpelmühle Hohenprießnitz zum Deutschen Mühlentag am 9. Juni 2025 von 
10 bis 18 Uhr 
 
Am Pfingstmontag laden 18 Mühlenstandorte in der Mühlenregion Nordsachsen ein, die 
faszinierende Kulturtechnik der Müllerei zu entdecken und einen aufregenden Tag rund um 
die Mühlen zu erleben. Auch die Göpelmühle an der Heimatscheune Hohenprießnitz und die 
Turmwindmühle „Friedemann“ in Paschwitz sind zur Besichtigung geöffnet. 
 
In Hohenprießnitz herrscht von 10 bis 17 Uhr buntes Treiben an der Mühle. Der 
Göpelantrieb wird mit allen Transmissionen vorgeführt. Auch der große Steinmahlgang, die 
Siebanlage und die kleine Schrotmühle kommen zum Einsatz. Geschrotet wird auch mit der 
Motormühle, deren Funktionsweise ebenfalls dargestellt wird. Die Dauerausstellung des 
Heimatmuseums der Gemeinde zeigt das Leben von Handwerkern, Bauern und anderen 
Gewerbetreibenden in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Nordwestsachsen. Passend 
dazu lockt ein Mühlenschmaus mit traditionellen Speisen wie Pellkartoffeln aus dem 
Dämpfer mit Quark und hausgebackenem Kuchen. 
 
In Paschwitz ist die Mühle von 10 bis 18 Uhr zur Besichtigung geöffnet. Von 13.30 bis 15.30 
Uhr sorgen die Röcknitzer Blasmusikanten für gute Unterhaltung. Mit einem vielseitigen 
Mühlenschmaus ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.  
 
Für Nordsachsen stellt der Deutsche Mühlentag in diesem Jahr ein ganz besonderes 
Highlight dar: Passend zum 25. Jubiläum des Vereins Mühlenregion Nordsachsen e.V. findet 
die deutschlandweite zentrale Eröffnung des Aktionstages an der Obermühle in Bad Düben 
statt. 
 
Heimatscheune Hohenprießnitz mit Göpelmühle 
Hinter der Schloßbreite 2, 04838 Zschepplin OT Hohenprießnitz 
 
Werbeliner Bockwindmühle in Reibitz  
Am Schullandheim 1, 04509 Reibitz 
 
Weitere Informationen und das komplette Programm unter www.muehlen-nordsachsen.de 
 
Hintergrund 
Die Mühlenregion vor den Toren Leipzigs hatte über Jahrhunderte hinweg große Bedeutung 
für die Versorgung der Großstadt. Im Raum nördlich von Leipzig sind Mühlen verschiedener 
Antriebsarten erhalten, die die Nutzung und den technischen Fortschritt der jeweiligen 
Bauzeit widerspiegeln. Von der Bockwindmühle über Wassermühlen bis hin zur Motormühle 

http://www.muehlen-nordsachsen.de/
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lässt sich auf dem Weg durch die Mühlenregion Nordsachsen die Geschichte der Müllerei 
nachverfolgen. 
 
Der Deutsche Mühlentag findet jährlich am Pfingstmontag statt. Der bundesweite Aktionstag 
erhält die Kulturtechnik der Müllerei im öffentlichen Bewusstsein, stellt die Mühlen als 
technische Denkmäler vor und macht sie begeh- und erlebbar. Der Verein Mühlenregion 
Nordsachsen e.V. setzt diese Vision ganzjährig um: Durch die Vernetzung von 
Mühlentechnikern wird das Wissen rund um die Funktionsweise und Instandhaltung der 
Mühlen mittels Schulungsangeboten weitervermittelt. Öffentliche Veranstaltungen bringen 
die Mühlen und ihre Bedeutung den Menschen vor Ort näher und lassen diese wie in 
früheren Zeiten zum sozialen Treffpunkt werden. 
 
Ihr Kontakt für Rückfragen: 
Verein Mühlenregion Nordsachsen e.V. 
Andrea Heyn 
info@muehlen-nordsachsen.de 
Telefon: 03 423 / 70 08 77 4 
 

 

Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH 

 

Unser Kiessee ist kein Bade- und Angelgewässer 

Die Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH weist als Eigentümer des Kieswerkes Mörtitz 

darauf hin, dass das Baden sowie andere wassersportliche Aktivitäten in der Kiesgrube 

Mörtitz verboten sind. Das Gewässer und das Gelände sind Eigentum der Schotter- und 

Splittwerk Altenhain GmbH. Das Betreten des Betriebsgeländes ist untersagt! Bei 

Zuwiderhandlung wird der Eigentümer von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 

 

Schotter- und Splittwerk Altenhain GmbH 

Olaf Littmann  

Betriebsleiter 
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Impressum: Amtsblatt der Gemeinde Doberschütz  

Herausgeber: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 
Verantwortlich: Bürgermeister der Gemeinde Doberschütz 

Redaktion: Gemeindeverwaltung Doberschütz, Breite Straße 17, 04838 Doberschütz 

Ansprechpartnerin: Frau Anja Behr, Tel. 034244/54018, Fax: 034244/50344,                                

E-Mail: anja.behr@doberschuetz.de   

Das Amtsblatt mit den Bekanntmachungen der Gemeinde Doberschütz erscheint 

vierzehntägig jeweils donnerstags in digitaler Form auf der Homepage 

www.doberschuetz.eu. Für die Veröffentlichungen im Amtsblatt sind die nachfolgenden 

Redaktionsschlüsse zu beachten. Später eingegangene Mails können nicht berücksichtigt 

werden. Die Veröffentlichungen sind ausschließlich per Mail im Word-Format an 

anja.behr@doberschuetz.de zu senden. Fotos, Zeichnungen etc. sind mit dem Namen des 

Verfassers zu kennzeichnen und als extra Datei zu senden.               

Erscheinungsdatum     Redaktionsschluss (17 Uhr) 

05.06.2025      26.05.2025 (bis 12 Uhr wegen Feiertag) 

19.06.2025      10.06.2025 

03.07.2025      24.06.2025 

17.07.2025      08.07.2025 

31.07.2025      22.07.2025 

14.08.2025      05.08.2025 

28.08.2025      19.08.2025 

11.09.2025      02.09.2025 

25.09.2025      16.09.2025 

09.10.2025      30.09.2025 

23.10.2025      14.10.2025 

06.11.2025      28.10.2025 

20.11.2025      11.11.2025 

04.12.2025      25.11.2025 

18.12.2025      09.12.2025 

Änderungen vorbehalten ! 

mailto:anja.behr@doberschuetz.de

